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Weiterentwicklung der Muster-Weiterbildungsordnung – aktueller Stand

Fortschritte und zunehmende Spezialisie-
rung in der Medizin bedingen eine kon-
tinuierliche Anpassung und Weiterentwick-
lung der Weiterbildungsordnung (WBO)
für Ärztinnen und Ärzte.

Seitens der Bundesärztekammer (BÄK)
wird eine Muster-WBO entwickelt und
nach Diskussion im Rahmen der Ärztetage
den 17 Landesärztekammern (LÄK) zur
Umsetzung empfohlen.

Die Struktur der MWBO gliedert sich in
einen Paragrafenteil (Abschnitt A) und
einen Abschnitt B, bei dem die Gebiete,
Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen
behandelt werden, sowie einen Teil C, der
die Zusatzweiterbildungen betrifft.

Die letzte größere Reform der MWBO
fand 2018 statt, bei der eine Neuausrich-
tung in Richtung einer kompetenzbasier-
ten, flexiblen Weiterbildung und die Ein-
führung des fachlich empfohlenen Weiter-
bildungsplans erfolgte. Dabei wurde mehr
Gewicht auf Inhalte anstatt auf die Ableis-
tung von Zeiten gelegt. Eine letzte Aktuali-
sierung derMWBO erfolgte am 14.06.2024.

Ziel dieser Maßnahmen ist eine Weiter-
bildung des (fach-)ärztlichen Nachwuchses
auf hohem Niveau in einer bundeseinheit-
lichen Weiterbildungsordnung mit der An-
passung der Weiterbildungsqualifikationen
an künftige An- und Herausforderungen
und insgesamt Verschlankung der Muster-
weiterbildungsordnung (MWBO).

Die im Rahmen des 129. Deutschen
Ärztetages (2015) beschlossenen Verände-
rungen betreffen auch eine neue Struktur
in den 56 Zusatzweiterbildungen (ZWB):
▪ Ehemals C1 – Interdisziplinäre Zusatz-

weiterbildung:
Mindestweiterbildungszeit-Vorgaben
mit Dokumentation im eLogbuch

▪ Ehemals C2 – Interdisziplinäre berufs-
begleitende Zusatzweiterbildung:
Verzicht auf Mindestweiterbildungszeit

▪ Ehemals C3 – Interdisziplinäre kurs-
basierte Zusatzweiterbildung:
Künftig ausschließlich als Weiterbil-
dungskurs (ggf. mit integrierten Fallse-
minaren). Keine vorgegebenen Weiter-
bildungszeiten, keine Weiterbildungs-
befugten und keine Dokumentation im
eLogbuch mehr gefordert

Zudem sollen künftig ZWB als Schwer-
punktqualifikationen abgebildet werden,
wenn sie sich lediglich an eine Facharzt-
qualifikation oder ein Gebiet richten und
somit eine fachbezogene Spezialisierung
darstellen.

Fachlich empfohlener
Weiterbildungsplan

In der MWBO ist der Facharzt bzw. die
Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirur-
gie (Orthopäde und Unfallchirurg/Ortho-
pädin und Unfallchirurgin) im Gebiet Chi-
rurgie verortet.

Die Weiterbildung unterteilt sich in
Kenntnisse (kognitive und Methodenkom-
petenz), Erfahrungen und Fertigkeiten (die
z.T. mit Richtzahlen hinterlegt sind) und
einem „fachlich empfohlenen Weiterbil-
dungsplan“ (FEW) mit konkretisierten In-
halten.

Weiterbildungszeiten
und -inhalte

Für die Facharztanerkennung Orthopädie/
Unfallchirurgie sind 72 Monate als sog.
Mindestweiterbildungszeiten gefordert, da-
von sollen:
▪ 48 Monate Orthopädie und Chirurgie
▪ 6 Monate in der Notaufnahme
▪ 6 Monate in der Intensivmedizin und
▪ bis zu 12 Monate Weiterbildungszeit

können in anderen Gebieten erbracht
werden.

Grundsätzlich ist die Weiterbildung ganz-
tägig und mit hauptberuflicher Stellung zu
erbringen (§ 4, Abs. 5), kann aber auch in
Teilzeit erfolgen, wenn diese mindestens
die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit
umfasst. Entsprechend verlängert sich die
Weiterbildungszeit (§ 4, Abs. 6). Gemäß § 9
kann die Weiterbildung im ambulanten
und/oder stationären Bereich erbracht
werden.

Der OP-Katalog und geforder-
te Kenntnisse und Fähigkeiten

In der aktuellen Musterweiterbildungsord-
nung für Orthopädie und Unfallchirurgie
wird der Nachweis von 515 operativen Ver-

fahren gefordert, die sich aufgliedern in
50 Weichteileingriffe, 60 Arthroskopien an
großen Gelenken (insbesondere Knie-,
Sprung- und Schultergelenk), 120 Osteo-
synthesen der oberen und unteren Extremi-
täten, 40 Primärendoprothesen, 15 Becken-
und Wirbelsäuleneingriffe, 20 infektchirur-
gische Eingriffe, 50 Implantatentfernungen
sowie zusätzlich 20 erste Assistenzen „bei
Eingriffen höherer Schwierigkeitsgrade, z.B.
bei Implantatwechsel“.

Neben diesen operativen Verfahren for-
dert die MWBO auch Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in den Bereichen:
▪ Strahlenschutz,
▪ Polytraumamanagement,
▪ Tumoren an den Stütz- und Bewe-

gungsorganen,
▪ Sportverletzungen,
▪ Verletzungen, Erkrankungen und Funk-

tionsstörungen der Hand und des Un-
terarms,

▪ rheumatische Erkrankungen,
▪ Deformitäten und Reifungsstörungen,
▪ konservative Therapiemaßnahmen,
▪ Weichteilverletzungen und Wunden,
▪ diagnostische Verfahren (Sonografie,

Röntgen, Osteodensitometrie, Indika-
tionsstellung und Befundinterpretation
neurophysiologischer Diagnostik),

▪ Notfall- und Intensivmedizin,
▪ Lokalanästhesie und Schmerztherapie,
▪ Kenntnisse wesentlicher Gesetze, Ver-

ordnungen und Richtlinien, bis hin zu
▪ Scoresystemen und Risikoeinschätzun-

gen.

Als Nachweis ist ein Weiterbildungs-Log-
buch zu führen (seit 2018 auch in digitaler
Form als eLogbuch) mit einer jährlichen
Bestätigung der Weiterbilder über dessen
Inhalte (§ 7a, Abs. 7).

Weiterbildungsstellen
Als Weiterbildungsstellen kommen Univer-
sitätskliniken, Hochschulkliniken oder „zu-
gelassene Einrichtungen der ärztlichen
Versorgung“ infrage, was ausdrücklich
auch niedergelassene Praxen einschließt.
Voraussetzung ist die Weiterbildungser-
mächtigung des/der Weiterbildenden, wel-
che durch die zuständige Landesärztekam-
mer erteilt wird.
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Weiterbildungsverbünde
In der gelebten Realität dürfte es für die in
Weiterbildung befindlichen Ärztinnen und
Ärzte schwierig werden, diese umfassen-
den OP-Kataloge an einer einzigen Weiter-
bildungsstelle im Krankenhaus zu erfüllen.
Um diese Problematik zu entschärfen, bie-
tet sich eine Weiterbildung im Verbund an.
Bei einem Weiterbildungsverbund handelt
es sich um einen vertraglichen Zusammen-
schluss, der eine strukturierte und sekto-
renübergreifende Weiterbildung in Klinik
und Praxis für Ärztinnen und Ärzte ermög-
licht. Bisher ist in einigen Landesgesetzen
die Erteilung einer „Verbundermächti-
gung“ für die ausbildenden Ärzte bereits
geregelt. Zu klären ist die Vergütung wäh-
rend der Weiterbildungszeit, falls diese teil-
weise im ambulanten Bereich erbracht
wird. Während in der Allgemeinmedizin
die Weiterbildung in der Praxis mit 5800 €
monatlich gefördert wird, sind in anderen
Fachbereichen diese auf 2000 Förderstel-
len jährlich in ganz Deutschland begrenzt.
Eine andere Möglichkeit zur Förderung der
Weiterbildung in Praxen besteht in der Er-
höhung des Regelleistungsvolumens oder
einer komplette Entbudgetierung der wei-
terbildungsbefugten Praxisinhaber. Aller-
dings bietet eine sektorenübergreifende
Weiterbildung auch die Chance, unter-
schiedliche Arbeitsweisen, Organisations-
strukturen und bislang unbekannte Sekto-
ren kennenzulernen.

Daten aus der Ärztestatistik

Laut Ärztestatistik der Bundesärztekammer
für das Jahr 2024 waren im Fachgebiet Or-
thopädie und Unfallchirurgie 15212 be-
rufstätige Ärztinnen und Ärzte aufgeführt,
von denen 5299 im ambulanten Bereich
(= knapp 35%, davon 3352 als Niedergelas-
sene und 1947 im Angestelltenverhältnis)
sowie 9322 im stationären Bereich (= gut
61%, davon 1391 in leitender Position) tä-
tig waren.

Von den 3105 berufstätigen Ärztinnen
in der O/U (20%) waren 960 ambulant
(361 niedergelassen und 599 angestellt)
und 1975 stationär (davon 115 in leitender
Funktion) tätig. Der Frauenanteil ist in die-
sem Fachgebiet noch unterrepräsentiert.

Die Anerkennung von Facharztbezeich-
nungen für O/U war in den Jahren 2022–
2024 relativ stabil:
2022: 943 insgesamt, davon 250 Frauen
(26,5%)
2023: 914 insgesamt, davon 245 Frauen
(26,8%)
2024: 940 insgesamt, davon 247 Frauen
(26,3%).

Allerdings zeichnete sich eine deutliche
Feminisierung der Medizin bereits seit
1999 an der Zahl der Medizinstudierenden
in Deutschland ab. So waren von den
86376 Medizinstudierenden im Jahr 2013
bereits 52366 weiblich (60%), 2023 waren
es schon 73244 von 113383 (64%) weib-

lichen Geschlechts. In der Facharztausbil-
dung Orthopädie und Unfallchirurgie bil-
det sich diese Verteilung bislang nicht ab.

Um den ⅔ Frauen, die Medizin studie-
ren, in ihrer Lebenswirklichkeit eine Wei-
terbildung im Fach Orthopädie und Unfall-
chirurgie zu ermöglichen, bedarf es auch
zukünftig weiterer Anpassungen in den
Weiterbildungsordnungen der einzelnen
Landesärztekammern.
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